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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, als Masseverwalter im Konkurs 

über das Vermögen der I-GmbH, gegen den Bescheid des Finanzamtes Neunkirchen Wr. 

Neustadt vom 9. Oktober 2009 betreffend Säumniszuschlag entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 9. Oktober 2009 setzte das Finanzamt erste Säumniszuschläge in Höhe von 

€ 1.246,89, € 1.487,64, € 1.350,33, € 1.397,93, € 526,46 und € 373,28 fest, da die 

Umsatzsteuer 2006 in Höhe von € 62.344,54, die Umsatzsteuer 2007 in Höhe von 

€ 74.381,86, die Umsatzsteuer 1-6/2008 in Höhe von € 67.516,66, die Umsatzsteuer 8-

12/2008 in Höhe von € 69.896,43, die Umsatzsteuer 2/2009 in Höhe von € 26.323,24 und die 

Umsatzsteuer 3/2009 in Höhe von € 18.663,88 nicht innerhalb der dafür zur Verfügung 

stehenden Fristen entrichtet wurden. 

In der dagegen rechtzeitig eingebrachten Berufung führte der Berufungswerber (Bw) aus, 

dass Berufungen gegen die entsprechenden Bescheide eingebracht worden seien. Anträge auf 

Aussetzung der Einhebung gingen mit gleicher Post an das Finanzamt. 

Das Finanzamt wies die Berufung mit Berufungsvorentscheidung vom 9. Februar 2010 als 

unbegründet ab. 
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Mit Eingabe vom 16. Februar 2010 beantragte der Bw die Entscheidung über die Berufung 

durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Wird eine Abgabe, ausgenommen Nebengebühren (§ 3 Abs. 2 lit. d), nicht spätestens am 

Fälligkeitstag entrichtet, so sind gemäß § 217 Abs. 1 BAO nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen Säumniszuschläge zu entrichten. 

Gemäß § 217 Abs. 2 BAO beträgt der erste Säumniszuschlag 2% des nicht zeitgerecht 

entrichteten Abgabenbetrages. 

Gemäß § 217 Abs. 4 BAO Säumniszuschläge sind für Abgabenschuldigkeiten insoweit nicht zu 

entrichten, als 

a) ihre Einhebung gemäß § 212a ausgesetzt ist, 

b) ihre Einbringung gemäß § 230 Abs. 2, 3, 5 oder 6 gehemmt ist, 

c) ein Zahlungsaufschub im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz nicht durch Ausstellung eines 

Rückstandsausweises (§ 229) als beendet gilt, 

d) ihre Einbringung gemäß § 231 ausgesetzt ist. 

Gemäß § 217 Abs. 8 BAO hat im Fall der nachträglichen Herabsetzung der Abgabenschuld auf 

Antrag des Abgabepflichtigen die Berechnung der Säumniszuschläge unter rückwirkender 

Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen; dies gilt sinngemäß 

a) für bei Veranlagung durch Anrechnung von Vorauszahlungen entstehende Gutschriften und 

b) für Nachforderungszinsen (§ 205), soweit nachträglich dieselbe Abgabe betreffende 

Gutschriftszinsen festgesetzt werden. 

Wurde ein Antrag auf Aussetzung der Einhebung gestellt, so dürfen Einbringungsmaßnahmen 

hinsichtlich der davon nach Maßgabe des § 212a Abs. 1, 2 lit. b und 3 letzter Satz betroffenen 

Abgaben gemäß § 230 Abs. 6 BAO bis zu seiner Erledigung weder eingeleitet noch fortgesetzt 

werden. 

Der Bestreitung der Säumniszuschläge aus dem Grunde, dass die den Säumniszuschlägen 

zugrunde liegende Abgabenfestsetzungen unrichtig seien, ist zu entgegnen, dass nach der 

ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 24.11.1993, 90/13/0084) bei 

festgesetzten Abgaben die Pflicht zur Entrichtung des Säumniszuschlages ohne Rücksicht auf 

die sachliche Richtigkeit der Vorschreibung besteht, da die Säumniszuschlagsverpflichtung nur 

den Bestand einer formellen Abgabenzahlungsschuld voraussetzt. 
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Bezüglich des Hinweises auf die eingebrachten Anträge auf Aussetzung der Einhebung dieser 

Abgaben ist zu bemerken, dass dem oben zitierten § 217 Abs. 4 lit. b BAO zufolge ein 

Aussetzungsantrag, soweit ihm einbringungshemmende Wirkung nach § 230 Abs. 6 BAO 

zukommt, zwar auch säumniszuschlagsvermeidende Wirkung hat. Die Einbringung eines 

Aussetzungsantrages berührt aber bereits entstandene Säumniszuschlagsansprüche nicht. 

Wird ein Aussetzungsantrag somit erst nach Ablauf der für die Entrichtung einer Abgabe zur 

Verfügung stehenden Frist eingebracht, so erfährt dadurch der durch Fristablauf bereits 

verwirkte Säumniszuschlag keine Änderung (Ritz, SWK 2001, S 312 ff, Punkt V.2.2.1; Stoll, 

BAO, 2275). 

Auf Grund der zwingenden Bestimmung des § 217 Abs. 1 BAO erfolgte somit die Festsetzung 

von Säumniszuschlägen im Ausmaß von 2% der nicht zeitgerecht entrichteten 

Abgabenbeträge zu Recht. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 23. März 2010 


